
allgemeine Geschäftsbedingungen
1. allgemeines

1.1. Die ausführung aller aufträge an die 
ZaHnweRk Frästechnik GmbH betreffend al-
ler Lieferungen und Leistungen sowie diesbe-
zügliche angebote erfolgen ausschließlich auf 
Basis dieser allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen. Die allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen gelten für die gesamte Dauer der Ge-
schäftsverbindung, auch dann, wenn eine Be-
zahlung durch Dritte erfolgt. abweichenden 
Geschäftsbedingungen des auftraggebers 
wird hiermit ausdrücklich widersprochen. ab-
weichende Bedingungen bedürfen der schrift-
lichen Bestätigung des auftragnehmers.

1.2. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
bleiben bei Unwirksamkeit einzelner Bestim-
mungen im Übrigen verbindlich.

2. Preise

2.1. Die Berechnung der zahntechnischen 
Leistungen erfolgt zu der am Tage der Liefe-
rung gemäß Preisliste gültigen Preise zuzüg-
lich der gesetzlichen Umsatzsteuer, sofern 
keine hiervon abweichenden besonderen 
Vereinbarungen getroffen werden.

2.2. kostenvoranschläge beziehen sich auf 
die am Tage der ausstellung gültige Preislis-
te. Sie berücksichtigen nur vorhersehbare 
aufwendungen und sind nur in schriftlicher 
Form verbindlich. erhöhungen bis zu 10 % 
werden vom auftraggeber ohne vorherige 
Rückfrage anerkannt. Bei erhöhungen über 
10 % erfolgt vor Beginn der arbeit abstim-
mung mit dem auftraggeber.

2.3. Änderungen der Preise für gesondert zu 
berechnende Materialien verändern den kos-
tenvoranschlag in jedem Fall.
Die Preisliste ist auf der Homepage der 
ZaHnweRk Frästechnik GmbH einsehbar.

3. Lieferzeit

Lieferfristen werden nach bestem Vermögen 
angegeben. Bei Überschreitung der Lieferfrist 
kann der auftraggeber nur dann vom Vertrag 
zurücktreten oder Schadenersatz verlangen, 
wenn der auftragnehmer mit der Lieferung der 
Leistung in Verzug ist und dem auftragnehmer 
eine angemessene Frist zur nachlieferung ge-
stellt hat oder die Lieferung der Leistung für 
den auftragnehmer aus von ihm zu vertrete-
nen Umständen nicht möglich ist.

4. Versand

Der Versand aller Lieferungen und Leistun-
gen inklusive nacherfüllung erfolgt auf kos-
ten und Gefahr des auftraggebers, sofern 
zwischen auftraggeber und auftragnehmer 
nicht etwas anderes vereinbart wurde.

5. Haftung und Mängelansprüche

5.1. Der auftraggeber hat die arbeiten unver-
züglich nach empfang auf die Richtigkeit und 
Vollständigkeit zu überprüfen. Beanstandun-
gen sind vom auftraggeber unverzüglich 

schriftlich anzuzeigen. Um Mängelansprüche 
geltend machen zu können, muss der auf-
traggeber die zu bemängelnde arbeit dem 
auftragnehmer zwecks Überprüfung zurück 
senden. Der auftraggeber hat die für eine 
nachbesserung oder neuerstellung erforder-
lichen arbeitsmodelle, Datensätze o.ä. zur 
Verfügung zu stellen. Mängel, die zum Zeit-
punkt des empfangs der ware nicht erkenn-
bar sind (verdeckte Mängel), hat der auftrag-
geber dem auftragnehmer unverzüglich nach 
deren Feststellung anzuzeigen. Unterlässt 
der auftraggeber die ordnungsgemäße an-
zeige eines Mangels gemäß den vorgenann-
ten Bestimmungen, gelten die betroffenen ar-
beiten und Leistungen als genehmigt.

5.2. Mängelansprüche des auftraggebers 
sind auf das Recht auf nacherfüllung (nach-
besserung, neuerstellung, ersatzlieferung) 
beschränkt. Die entscheidung über die art 
der nacherfüllung bleibt dem auftragnehmer 
vorbehalten. Bei Verfehlung der nacherfül-
lung innerhalb einer angemessenen Frist hat 
der auftraggeber das Recht, vom Vertrag zu-
rückzutreten oder kaufpreisminderung zu 
verlangen.

5.3. Schadensersatzansprüche sind generell 
ausgeschlossen, soweit sie nicht auf einer-
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflicht- 
oder Vertragsverletzung des auftraggebers 
beruhen. Dies gilt nicht für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des körpers oder der 
Gesundheit. Bei Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten (kardinalpflichten) haftet der 
auftragnehmer für jede Fahrlässigkeit, jedoch 
nur bis zur Höhe des vorhersehbaren Scha-
dens. ansprüche auf entgangenen Gewinn, 
ersparte aufwendungen und Schadenersat-
zansprüche Dritter sowie ansprüche für Fol-
geschäden können nicht verlangt werden.

5.4. Die vorstehend genannten Beschränkun-
gen oder der ausschluss der Haftung gelten 
auch für angestellte, arbeitnehmer, Vertreter, 
gesetzliche Vertreter und alle erfüllungsgehil-
fen des auftragnehmers.

6. arbeitsunterlagen

Die Herstellung der zahntechnischen Produk-
te erfolgt auf Grundlage der vom auftragge-
ber zur Verfügung gestellten Modelle, Maße, 
abbildungen, elektronischen Daten usw. (im 
Folgenden „Leistungsdaten“ genannt). Der 
auftragnehmer hat keinen einfluss auf die 
Qualität der zur Verfügung gestellten Leis-
tungsdaten. Da die Leistungsdaten von ent-
scheidendem einfluss auf den Sitz der ferti-
gen arbeit im Munde des Patienten sind, hat 
der auftragnehmer das Recht, nach Rück-
sprache mit dem auftraggeber die Leistungs-
daten zu verändern oder zurückzugeben. Für 
alle Folgen, die aufgrund fehlerhafter oder 
nicht ausreichender Leistungsdaten entste-
hen (z.B. fehlerhafter Zahnersatz, Modelle 
und abformungen), haftet ausschließlich der 
auftraggeber.

7. Support

anwendungs-Support für Datensatz-kunden 
ist kostenpflichtig und richtet sich nach dem 
zeitlichen aufwand. Für kunden mit Monatsum-
sätzen ab 500,- € gewähren wir kostenlosen 
anwendungs-Support im normalem Umfang.

8. Zahlung

8.1. Sofern nicht anders lautend Vereinein-
bart, sind die Rechnungen zahlbar innerhalb 
30 Tagen nach Rechnungseingang ohne wei-
teren abzug. Schecks gelten erst mit einlö-
sung und anschließender Verfügbarkeit für 
den auftragnehmer als Zahlung. wechsel 
werden nicht angenommen. Bei Zahlungsver-
zug können Verzugszinsen in Höhe von 8 Pro-
zentpunkten über dem Basiszinssatz verlangt 
werden.

8.2. Gegen Zahlungsansprüche des auftrag-
nehmers kann der auftraggeber nur mit unbe-
strittenen und rechtskräftig festgestellten For-
derungen aufrechnen.

9. eigentumsvorbehalt

9.1. an sämtlichen an den auftraggeber ge-
lieferten und durch den auftragnehmer her-
gestellten zahntechnischen Produkten wird 
das eigentum vorbehalten bis zur vollständi-
gen Bezahlung aller Forderungen des auf-
traggebers, auch der nebenforderungen aus 
der Geschäftsverbindung.

9.2. Mit der auftragserteilung tritt der auftrag-
geber Forderungen, die er in ausübung sei-
ner Berufs- oder erwerbstätigkeit erworben 
hat, in Höhe des gesamten Fertigungsauftra-
ges an den auftragnehmer ab.

10. Datenschutz gemäß DS-GVO

wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Da-
ten gemäß den anforderungen der Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO), insbeson-
dere unter Berücksichtigung der Informati-
onspflichten nach art. 12 bis 14 DSGVO, 
sowie zur aufklärung über die nach der DSG-
VO bestehenden Betroffenenrechte gemäß 
den art. 15 bis 22 und art. 34 DSGVO.

11. erfüllungsort, Gerichtsstand, 
anwendbares recht

11.1. erfüllungsort für Lieferung und Zahlung 
ist der Sitz des auftragnehmers.

11.2. Gerichtsstand ist der Sitz des auftrag-
nehmers.

11.3. Für diese allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen und aller Rechtsbeziehungen zwi-
schen auftraggeber und auftragnehmer gilt 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

11.4. Sollte eine der Bestimmungen in diesen 
allgemeinen Gschäftsbedingungen oder eine 
Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinba-
rungen unwirksam sein, so bleiben die übrigen 
Bestimmungen oder Vereinbarungen gültig.
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